
STEUERREFORM 2022
Schneller als von vielen erwartet, hat sich die Bundesregierung auf eine Steuerreform 2022 
geeinigt. 

Als Reaktion auf die Klimakrise werden ab Juli 2022 u. a. Benzin und Diesel teurer, da eine 
CO2-Bepreisung für „umweltschädliches Verhalten“ eingeführt werden soll. Über einen Kli-
mabonus sollen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zumindest teilweise und abhängig 
von der Anbindung des jeweiligen Wohnorts an das öffentliche Verkehrsnetz wieder an die 
Steuerzahler refundiert werden. 

Erfreulich ist, dass die zweite Besteuerungsstufe der Einkommen- und Lohnsteuer ab Juli 2022 
von 35 % auf 30 % und die dritte Besteuerungsstufe ab Juli 2023 von 42 % auf 40 % gesenkt 
werden soll. Weiters soll die Körperschaftsteuer von 25 % auf 24 % (ab 2023) bzw. 23 % (ab 
2024) gesenkt werden. Eine Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 %, wie es im Regierungs-
programm vorgesehen war, dürfte die Regierung leider verworfen haben.

Der Familienbonus soll ab Juli 2022 von EUR 1.500,00 auf EUR 2.000,00 pro Kind und Jahr 
erhöht werden. Weiters sollen die Krankenversicherungsbeiträge für kleine Einkommen ab 
Juli 2022 reduziert werden. Darüber hinaus soll ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell eingeführt 
werden, mit dem bis zu EUR 3.000,00 jährlich steuerfrei an beteiligte Mitarbeiter ausgezahlt 
werden können. 

Die Gesetzwerdung und weitere Details bleiben abzuwarten. Zu hoffen ist, dass die gesetz-
liche Umsetzung möglichst unkompliziert erfolgt. Dies wird jedoch u. a. aufgrund der ange-
kündigten unterjährigen Steuersatzänderungen schwierig werden.
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>  Fazit:

Vor dem Betriebsverkauf sollte genau geprüft werden, wel-
che steuerliche Begünstigung gewählt werden kann. Weiters 
ist darauf zu achten, dass die Voraussetzungen (etwa die tat-
sächliche Einstellung der Erwerbstätigkeit) für die Begünsti-
gung auch eingehalten werden.

EINSCHRÄNKUNG DER STEUERFREIHEIT
VON COVID-19-HILFSMASSNAHMEN

Die Steuerfreiheit von Umsatzersatz und Ausfallsbonus im 
Rahmen der Kleinunternehmerpauschalierung wurde einge-
schränkt.  

Der Lockdown-Umsatzersatz und der Ausfallsbonus sind im 
Bereich der Einkommensteuer als Einnahmen zu behandeln, 
unterliegen aber nicht der Umsatzsteuer.

Kleinunternehmer können ab der Veranlagung 2020 im Rah-
men der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ihren Gewinn pau-
schal ermitteln. Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 
45 Prozent der Betriebseinnahmen aus Umsätzen, maximal  
EUR 18.900,00 bzw. 20 Prozent bei einem Dienstleistungsbe-
trieb, höchstens EUR 8.400,00.

Die Umsatzersätze sind bei Anwendung der Kleinunter-
nehmerpauschalierung in der Veranlagung 2020 nun doch 
steuerpflichtig zu behandeln, wenn sie in Summe höher sind 
als die übrigen Umsätze aus Lieferungen und Leistungen, die 
ein Unternehmen im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens ausführt. Ursprünglich galt, dass diese im Rah-
men der Kleinunternehmerpauschalierung als steuerfrei anzu-
sehen sind.

Für die Veranlagung 2021 gilt folgendes: Wird der Gewinn 
im Rahmen der Kleinunternehmerpauschalierung ermittelt, 
werden die Zahlungen zum Ersatz entgehender Umsätze als 
Betriebseinnahmen behandelt und unterliegen somit der Ein-
kommensteuer.

FINANZ ERHÄLT VERMIETUNGSDATEN
DER BUCHUNGSPLATTFORMEN

Seit 1.1.2020 gelten umsatzsteuerliche Aufzeichnungs- und 
Übermittlungspflichten für Betreiber von elektronischen Platt-
formen (z. B. Airbnb), die Lieferungen oder sonstige Leistungen 
an Konsumenten in Österreich unterstützen.   

Aufgrund dieser übermittelten Daten ist für das Finanzamt 
unter Umständen erkennbar, ob etwa Vermietungseinkünfte 
versteuert wurden.

Die Aufzeichnungspflicht hinsichtlich der Daten betrifft alle 
Plattformen, wobei die Daten zehn Jahre aufzubewahren sind. 
Plattformen mit aufzeichnungspflichtigen Umsätzen von über 
einer Million Euro pro Jahr haben die Aufzeichnungen automa-
tisiert bis zum 31.1. des Folgejahres an die Abgabenbehörden 
des Bundes zu übermitteln, alle anderen Plattformen haben die 

HÄLFTESTEUERSATZ BEI
BETRIEBSVERÄUSSERUNG     

Der Hälftesteuersatz für Betriebsveräußerung steht bei unmit-
telbar nachfolgender Aufnahme einer Beschäftigung nicht zu. 

Bei Einstellung der Erwerbstätigkeit winkt die steuerliche Be-
günstigung des Hälftesteuersatzes. Der Verwaltungsgerichts-
hof (VwGH) versagte nun aber einem Steuerpflichtigen dessen 
Inanspruchnahme, weil er die Einstellung der Erwerbstätigkeit 
nicht als gegeben ansah. Der Steuerpflichtige stellte zwar mit 
30.9. seine Erwerbstätigkeit ein und erzielte in diesem Jahr ei-
nen Veräußerungsgewinn. Ab 1.1. des Folgejahres war er dann 
aber bei seinem ehemaligen Unternehmen wieder beschäftigt.

Der VwGH führte hierzu aus, dass es für die Anwendbarkeit des 
Hälftesteuersatzes entscheidend ist, ob der Steuerpflichtige 
seine aktive Erwerbstätigkeit mit der Betriebsveräußerung ein-
stellt. Eine Einstellung verlangt jedenfalls, dass diese auf eine 
gewisse (längerfristige) Dauer über das Veranlagungsjahr hi-
naus gerichtet ist und eine Wiederaufnahme der Erwerbstätig-
keit nicht bereits von vornherein geplant ist. Im vorliegenden 
Fall war dies nicht gegeben und somit war die Anwendbarkeit 
des Hälftesteuersatzes zu versagen. 

Bei Veräußerung bzw. Aufgabe eines Betriebes kann es zu einer 
erheblichen Steuerbelastung kommen. Um diese abzufedern, 
stehen dem Unternehmer verschiedene steuerliche Begünsti-
gungen für den Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn zur Ver-
fügung. Dabei müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt werden.

Bei Verkauf oder Aufgabe eines Betriebes kann entweder

•  ein Freibetrag bis zu EUR 7.300,00 oder 

•  die gleichmäßige Verteilung des Gewinns auf drei Jahre oder 

•  die Besteuerung des Gewinns mit dem halben auf das ge-
samte Einkommen entfallenden Durchschnittssteuersatz 
geltend gemacht werden.

Um die Begünstigung des Hälftesteuersatzes in Anspruch neh-
men zu können, sind mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. So 
steht der Hälftesteuersatz nur zu, wenn der Steuerpflichtige 

•  gestorben ist oder 

•  aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung 
erwerbsunfähig ist oder 

•  sein 60. Lebensjahr vollendet hat und seine Erwerbstätigkeit 
einstellt. 

Der in der Praxis häufigste Anwendungsfall des Hälftesteuer-
satzes ist die Vollendung des 60. Lebensjahres, verbunden mit 
der Einstellung der Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen. Eine 
Erwerbstätigkeit liegt dann nicht mehr vor, wenn der jährliche 
Gesamtumsatz aus der in weiterer Folge ausgeübten aktiven 
Tätigkeit EUR 22.000,00 und die gesamten Einkünfte aus der 
ausgeübten Tätigkeit EUR 730,00 im Kalenderjahr nicht über-
steigen. Weiters ist zu berücksichtigen, dass die Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit nach Ablauf eines Jahres nach Betriebs-
veräußerung oder -aufgabe der Begünstigung grundsätzlich 
nicht entgegensteht.
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Aufzeichnungen nur auf Verlangen der Finanzbehörde elektro-
nisch vorzulegen. Sollte dieser Verpflichtung nicht nachgekom-
men werden, können die Plattformen zur Haftung in Höhe der 
nicht gezahlten Umsatzsteuer herangezogen werden.

Anhand der z. B. von einer Buchungsplattform übermittelten 
Daten über Vermieter, Nächtigungen und Entgelte soll die ord-
nungsgemäße Versteuerung beim Vermieter überprüft wer-
den. Die aus der Vermietung erzielten Einkünfte unterliegen 
der Einkommensteuerpflicht, wenn der steuerfreie Grundfrei-
betrag von bis zu EUR 11.000,00 jährlich (Summe aller Einkünf-
te inkl. Vermietung) überschritten wird. Für Personen, die auch 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte beziehen, gilt unabhängig vom 
Grundfreibetrag eine Freigrenze von bis zu EUR 730,00 jähr-
lich. Für die Überlassung von Wohnraum ist bei Übersteigen 
der Kleinunternehmergrenze von EUR 35.000,00 Jahresumsatz 
auch Umsatzsteuer zu entrichten.

Die von den Buchungsplattformen erhaltenen Daten darf die 
Abgabenbehörde auch den Ländern und Gemeinden, die mit 
der Erhebung von Abgaben auf die Nächtigung (z. B. Ortstaxen) 
betraut sind, auf deren Antrag hin weiterleiten. Gemeinden, 
die dieses Service zur Überprüfung bzw. Plausibilisierung hin-
sichtlich von Abgaben auf Nächtigung nutzen wollen, können 
hinsichtlich Beherbergung und Vermietung zu Wohnzwecken 
jedenfalls folgende Daten abfragen:

1. Name, Steuernummer und Anschrift des Vermieters 

2. Postadresse des Grundstücks 

3. Aufenthalts- bzw. Mietdauer 

4. Anzahl der übernachtenden Personen/Endverbraucher
(falls nicht erhältlich: Anzahl und Art der gebuchten Betten) 

>  Fazit:

Sollten etwa Vermietungseinkünfte noch nicht gegenüber 
dem Finanzamt erklärt worden sein, könnte eine Finanzstra-
fe durch Abgabe einer Selbstanzeige vermieden werden. Da-
mit eine Selbstanzeige jedoch wirksam und strafbefreiend 
ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden, etwa 
dass die Selbstanzeige noch rechtzeitig ist. Rechtzeitigkeit 
liegt vermutlich dann nicht mehr vor, wenn das Finanzamt 
durch die Meldung der Plattform bereits konkrete Informa-
tionen zu den steuerpflichtigen Umsätzen und dem Steuer-
schuldner erhalten und festgestellt hat, dass diese Umsätze 
und Einkünfte in keiner Steuererklärung enthalten sind.

FOLGEN EINER FINANZSTRAFRECHTLICHEN 
VERURTEILUNG

Verkürzt ein Steuerpflichtiger Abgaben und kommt es zur Ver-
urteilung des Täters, werden neben der Verhängung von Geld- 
und Freiheitsstrafen unter Umständen auch noch andere Kon-
sequenzen schlagend, wie etwa der automatische Verlust der 
Gewerbeberechtigung.  

Im Falle der vorsätzlichen Abgabenhinterziehung wird – je nach 
Verkürzungsbetrag – die Tat entweder vom Gericht oder vom 
Amt für Betrugsbekämpfung geahndet.

Bei einer Verurteilung durch das Gericht tritt der Verlust der Ge-
werbeberechtigung automatisch dann ein, wenn der Schuld-
spruch auf eine mehr als drei Monate übersteigende Freiheits-
strafe oder auf eine Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen 
lautet. Im Finanzstrafbereich werden Geldstrafen jedoch nicht 
in Tagessätzen bemessen, sondern auf Basis der verkürzten Ab-
gaben, weshalb hier für den Verlust der Gewerbeberechtigung 
die Höhe der Ersatzfreiheitsstrafe ausschlaggebend ist. Über-
steigt die Ersatzfreiheitsstrafe drei Monate, ist dies mit dem 
Verlust der Gewerbeberechtigung verbunden.

Wird jemand von einem Gericht

•  etwa wegen betrügerischen Vorenthaltens von Sozialver-
sicherungsbeiträgen und Zuschlägen nach dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz oder

•  wegen organisierter Schwarzarbeit, betrügerischer Krida, 
der Schädigung fremder Gläubiger, der Begünstigung eines 
Gläubigers oder

•  grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen 

rechtskräftig verurteilt, so kommt es – unabhängig von der 
ausgesprochenen Strafhöhe – in jedem Fall zum Verlust der 
Gewerbeberechtigung. 

Wird das Finanzstrafverfahren vom Amt für Betrugsbekämp-
fung geführt, kommt es nur wegen besonderer Delikte wie 
Schmuggel, Abgabenhehlerei, vorsätzliche Eingriffe in Mono-
polrechte, Hinterziehung von Monopoleinnahmen und Mono-
polhehlerei zum Verlust der Gewerbeberechtigung. Bei einer 
Verurteilung wegen Abgabenhinterziehung ist die Gewer-
beausübung hier hingegen weiterhin möglich. 

>  Hinweis:

Auf Antrag erhält jedermann einen Auszug aus dem Finanz-
strafregister, um seine finanzstrafrechtliche Unbescholten-
heit nachzuweisen, zum Beispiel für die Teilnahme an öffent-
lichen Vergabeverfahren.

FINANZAMTSZAHLUNGEN – NEUE BANK-
VERBINDUNG FÜR EINIGE DIENSTSTELLEN

Seit Anfang des Jahres 2021 wurden Dienststellen innerhalb 
des Finanzamtes zusammengelegt. In Folge dessen kam es zu 
Änderungen bei den Bankverbindungen dieser Dienststellen.

Laut Bundesministerium für Finanzen werden immer noch 
viele Überweisungen an die „alten Finanzamt-Konten“ durch-
geführt, bisher hat die BAWAG P.S.K. diese Überweisungen 
trotzdem entgegengenommen und dem jeweiligen korrekten 
Konto gutgeschrieben.

Ab 30. September 2021 werden die Überweisungen auf die 
„alte Kontonummer“ von der BAWAG P.S.K. nicht mehr ange-
nommen, sondern dem Auftraggeber zurücküberwiesen.

Bitte kontrollieren Sie bei den kommenden Überweisungen 
den aktuell gültigen IBAN ihrer Dienststelle. Dieser ist abrufbar 
unter: https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fristen-verfah-
ren/steuerzahlungen.html

Sie vermeiden damit unnötige Rücküberweisungen, Säumnis-
zuschläge und Mahnspesen.

Im Wandel der Zeit gut beraten.



Den Gewinnfreibetrag können natürliche Personen und Gesell-
schafter von Mitunternehmerschaften (z. B. OG oder KG), die 
natürliche Personen sind, bei der Ermittlung ihrer Einkünfte 
aus einer betrieblichen Tätigkeit (Gewerbebetrieb, selbständige 
Arbeit, Land- und Forstwirtschaft) in Anspruch nehmen.

Der Gewinnfreibetrag unterteilt sich in den Grundfreibetrag 
und den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag.

•  Grundfreibetrag: Für Gewinne bis EUR 30.000,00 steht ein 
Grundfreibetrag in Höhe von 13 % dieses Gewinnes – maxi-
mal daher EUR 3.900,00 – zu. Dabei ist es nicht erforderlich, 
dass eine Investition getätigt wird. 

•  Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag: Übersteigt der 
Gewinn EUR 30.000,00, kann zusätzlich zum Grundfreibe-
trag ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag geltend 
gemacht werden. 

Voraussetzung für den investitionsbedingten Gewinnfrei-
betrag ist, dass im selben Kalenderjahr begünstigte Wirt-
schaftsgüter angeschafft werden. Der investitionsbedingte 
Gewinnfreibetrag ist abhängig von der Höhe des Gewinnes 
und beträgt für die ersten EUR 175.000,00 13 %, für die näch-
sten EUR 175.000,00 7 % und für die nächsten EUR 230.000,00  
4,5 %.

Insgesamt können somit höchstens EUR 45.350,00 Gewinn-
freibetrag im jeweiligen Veranlagungsjahr geltend gemacht 
werden.

GEWINNFREIBETRAG 2021 OPTIMAL NUTZEN

Vor dem Jahresende ist es ratsam zu prüfen, ob alle Möglichkeiten, das steuerliche Ergebnis zu optimieren, ausgeschöpft wurden.  
Eine Möglichkeit ist der Gewinnfreibetrag, mit dem für Unternehmer ein Ausgleich für die begünstigte Besteuerung des 13. und 14. 
Gehaltes der Arbeitnehmer erreicht wurde.

Begünstigte Wirtschaftsgüter

Begünstigte Wirtschaftsgüter für den investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrag sind:

•  Neue, abnutzbare, körperliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
von mindestens vier Jahren.

•  Wertpapiere, die den Voraussetzungen zur Deckung für 
Pensionsrückstellungen (Personalrückstellungen) entspre-
chen. Auch hier gilt, dass die Wertpapiere dem Anlagever-
mögen mindestens vier Jahre gewidmet werden müssen. 

Die Geltendmachung des Gewinnfreibetrages ist unter ande-
rem nicht möglich für:

•  PKW und Kombi,

•  geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten bis max. EUR 800,00, wenn diese sofort als 
Betriebsausgabe abgesetzt werden),

•  gebrauchte Wirtschaftsgüter,

•  Wirtschaftsgüter, für die eine Forschungsprämie in An-
spruch genommen wurde. 

>  Hinweis:

Um Ihr Unternehmensergebnis steueroptimal zu gestalten 
und Investitionen planen zu können, empfehlen wir Ihnen 
die Erstellung einer Prognoserechnung. Wir unterstützen Sie 
dabei gerne.

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.
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Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe
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